
 

 

 

 

Ordentliche Hauptversammlung der ALBA SE, Köln, 

am 28. Juni 2022, 

die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten abgehalten wird 

 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 

Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2022 als virtuelle Hauptver-

sammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten nach 

Maßgabe von § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossen-

schafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Aus-

wirkungen der COVID-19-Pandemie („COVID-19-Gesetz“) führt zu folgenden Modifika-

tionen in den Abläufen der Hauptversammlung sowie bei den Rechten der Aktionäre:  

 Die Hauptversammlung wird vollständig live in Bild und Ton im Internet übertra-

gen,  

 die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunikation 

(Briefwahl) sowie Vollmachtserteilung wird ermöglicht,  

 den Aktionären wird ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation 

eingeräumt und  

 Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, können über elektronische Kom-

munikation Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung erklären.  

 

Wir bitten unsere Aktionäre in diesem Jahr um besondere Beachtung der nachstehen-
den Hinweise zur Anmeldung zur Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts 

sowie zu weiteren Aktionärsrechten.  



 

 

1. Rechte der Aktionäre, eine Ergänzung der Tagesordnung zu verlangen (Art. 56 
Satz 2 und Satz 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG) 

a. Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 
von Euro 500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesord-
nung gesetzt und bekanntgemacht werden. Dieses Quorum ist gemäß Art. 56 Satz 3 
SE-VO in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SEAG für Ergänzungsverlangen der Aktionäre 
einer Europäischen Gesellschaft (SE) erforderlich. § 50 Abs. 2 SEAG entspricht insoweit 
inhaltlich der Regelung des § 122 Abs. 2 AktG. Bei der ALBA SE ist der anteilige Betrag 
am Grundkapital von Euro 500.000 geringer als 5 % des Grundkapitals, so dass es ge-
nügt, wenn Aktionäre einen anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 500.000 halten. 
Dies entspricht 192.308 Stückaktien der ALBA SE. 

b. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beilie-
gen. Das Verlangen ist in schriftlicher Form (§ 126 BGB) an den Verwaltungsrat zu rich-
ten und hierzu an die in der Einberufung genannte Anschrift der Gesellschaft zu senden. 

c. Verlangen zur Ergänzung der Tagesordnung müssen der Gesellschaft mindestens 30 
Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptver-
sammlung sind nicht mitzurechnen. Die konkrete Frist für die Ausübung der Rechte ist 
in der Einberufung mitgeteilt.  

d. Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits 
mit der Einberufung bekanntgemacht werden – unverzüglich nach Zugang des Verlan-
gens im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de bekanntgemacht und solchen 
Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, 
dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden 
außerdem unverzüglich über die Intermediärskette verteilt und auf der in der Einberufung 
hierfür mitgeteilten Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht. 

Gesetzliche Grundlagen: 

i. Art. 56 SE-Verordnung (Bekanntmachung und Ergänzung der Tagesordnung) lautet 
wie folgt: 

„Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch einen oder 
mehrere Punkte kann von einem oder mehreren Aktionären beantragt werden, so-
fern sein/ihr Anteil am gezeichneten Kapital mindestens 10% beträgt. Die Verfah-
ren und Fristen für diesen Antrag werden nach dem einzelstaatlichen Recht des 
Sitzstaats der SE oder, sofern solche Vorschriften nicht vorhanden sind, nach der 
Satzung der SE festgelegt. Die Satzung oder das Recht des Sitzstaats können 
unter denselben Voraussetzungen, wie sie für Aktiengesellschaften gelten, einen 
niedrigeren Prozentsatz vorsehen.“ 

ii. § 50 Abs. 2 SEAG enthält die Bestimmung zum Minderheitenrecht in der SE wie folgt: 



 

 

„(2) Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch einen 
oder mehrere Punkte kann von einem oder mehreren Aktionären beantragt wer-
den, sofern sein oder ihr Anteil 5% Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen 
Betrag von 500.000 Euro erreicht.“ 

iii. § 122 Abs. 1 und 2 AktG enthält die weiteren aktienrechtlichen Grundlagen für ein Ver-
langen zur Ergänzung der Tagesordnung wie folgt: 

„(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zu-
sammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist 
an den Vorstand zu richten. Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der 
Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form und an den Besitz eines 
geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. Die Antragsteller haben nachzuwei-
sen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens 
Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vor-
stands über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten 
Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, 
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschluss-
vorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft 
mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor 
der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen.“ 

iv. § 22 Abs. 6 SEAG enthält die Bestimmung zur sinngemäßen Geltung der dem Vorstand 
oder dem Aufsichtsrat zugewiesen Rechte oder Pflichten für den Verwaltungsrat und 
lautet wie folgt: 

„(6) Rechtsvorschriften, die außerhalb dieses Gesetzes dem Vorstand oder dem 
Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft Rechte oder Pflichten zuweisen, gelten sinn-
gemäß für den Verwaltungsrat, soweit nicht in diesem Gesetz für den Verwaltungs-
rat und für geschäftsführende Direktoren besondere Regelungen enthalten sind.“ 

  



 

 

2. Rechte der Aktionäre zur Ankündigung von Anträgen und Wahlvorschlägen 
(§§ 126 Abs. 1, 127 AktG) 

a. Aktionäre der Gesellschaft können Gegenanträge gegen Vorschläge des Verwaltungsrates 
zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. Gegenan-
träge müssen mit einer Begründung versehen sein. Gegenanträge, Wahlvorschläge und 
sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich an die hierfür 
in der Einberufung der Hauptversammlung genannte Anschrift der Gesellschaft zu richten.  

b. Nach § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des 
Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in 
§ 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen 
zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung 
der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag des Verwaltungsrates zu 
einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberufung 
hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs und der Tag der Haupt-
versammlung sind nicht mitzurechnen. Die konkrete Frist für die Ausübung der Rechte 
ist in der Einberufung mitgeteilt. 

c. Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu wer-
den, wenn die Voraussetzungen des nachstehend wiedergegebenen § 126 Abs. 2 AktG 
vorliegen. 

d. Nach § 127 AktG gilt für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Verwaltungsrats-
mitgliedern oder von Abschlussprüfern § 126 AktG sinngemäß. Der Wahlvorschlag 
braucht allerdings nicht begründet zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag 
auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach 
§ 124 Abs. 3 Satz 4 AktG und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG enthält. 

e. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an die in der Einberu-
fung hierfür mitgeteilte Adresse zu übersenden. Anderweitig adressierte Anträge und 
Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Aktionäre werden gebeten, bei der Über-
mittlung von Anträgen und Wahlvorschlägen einen Nachweis ihrer Aktionärseigenschaft 
zu führen. Hierzu kann eine Bestätigung der Depotbank vorgelegt werden. 

f. Rechtzeitig unter der in der Einberufung angegebenen Adresse eingegangene Anträge 
und Wahlvorschläge werden nebst einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung ge-
mäß den gesetzlichen Bestimmungen im Internet unverzüglich über die in der Einberu-
fung der Hauptversammlung hierfür mitgeteilte Internetadresse der Gesellschaft zu-
gänglich gemacht. 

g. Die so zugänglich zu machenden Gegenanträge und Wahlvorschläge gelten nach § 1 
Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den 
Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legi-
timiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist, und werden von der Gesellschaft 



 

 

entsprechend behandelt. Das Recht des Versammlungsleiters, zuerst über die Vor-
schläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt hiervon unberührt. 

Gesetzliche Grundlagen:  

i. § 126 AktG lautet wie folgt: 

„§ 126 Anträge von Aktionären 

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begrün-
dung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 
bis 3 genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu 
machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesell-
schaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat 
zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der Ein-
berufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht 
mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen 
über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht 
zu werden,  

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 
Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irre-
führende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs be-
reits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht 
worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung 
in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der 
Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptver-
sammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn 
gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht 
teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen ei-
nen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen las-
sen. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 
mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung 
Gegenanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen 
zusammenfassen.“ 



 

 

ii. § 127 AktG bestimmt (Auszug): 

„§ 127 Wahlvorschläge von Aktionären  

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 
Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begrün-
det zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugäng-
lich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 
und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält. […]“ 

iii. § 124 Abs. 3 AktG lautet wie folgt: 

„(3) Zu jedem Gegenstand der Tagesordnung, über den die Hauptversammlung 
beschließen soll, haben der Vorstand und der Aufsichtsrat, zur Beschlussfassung 
nach § 120a Absatz 1 Satz 1 und zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und Prü-
fern nur der Aufsichtsrat, in der Bekanntmachung Vorschläge zur Beschlussfas-
sung zu machen. Bei Gesellschaften, die Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 des Handelsgesetzbuchs sind, ist der Vorschlag des Aufsichts-
rats zur Wahl des Abschlussprüfers auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses 
zu stützen. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Hauptversammlung bei der 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nach § 6 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes 
an Wahlvorschläge gebunden ist, oder wenn der Gegenstand der Beschlussfas-
sung auf Verlangen einer Minderheit auf die Tagesordnung gesetzt worden ist. Der 
Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, 
ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. Hat der Aufsichtsrat auch aus Auf-
sichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zu bestehen, so bedürfen Beschlüsse des 
Aufsichtsrats über Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nur der Mehr-
heit der Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre; § 8 des Montan-Mitbe-
stimmungsgesetzes bleibt unberührt.“ 

iv. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG lautet wie folgt: 

„(1) […] Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu 
bildenden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleich-
baren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen 
beigefügt werden.“ 

v. § 1 Abs. 2 Covid-19-Gesetz bestimmt (Auszug): 

„(2) (…) 

(…) Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 des 
Aktiengesetzes zugänglich zu machen sind, gelten als in der Versammlung ge-
stellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Ak-
tionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.“ 



 

 

3. Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation 
(§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-Gesetz in Verbindung mit § 131 Abs. 1 AktG) 

a. Gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz wird den zur Hauptversammlung angemeldeten 
Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt. Der 
Verwaltungsrat hat dazu vorgegeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der 
Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. Der Verwal-
tungsrat wird nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen entscheiden, wie er Fragen be-
antwortet. Der Vorstand behält sich insofern insbesondere vor, eingereichte Fragen ein-
zeln oder mehrere Fragen zusammengefasst zu beantworten und die Reihenfolge der 
Beantwortung im Interesse aller Aktionärinnen und Aktionäre zu bestimmen. Nachfragen 
in der Hauptversammlung sind nicht möglich. 

b. Fragen haben sich auf Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäft-
lichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die 
Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu 
beziehen, soweit dies zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesord-
nung erforderlich ist. 

c. Im Rahmen der Fragenbeantwortung behält sich der Verwaltungsrat vor, Fragesteller 
namentlich zu benennen, sofern der Fragesteller der namentlichen Nennung nicht aus-
drücklich widersprochen hat. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in der 
Einberufung der Hauptversammlung. 

d. Zur Hauptversammlung angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Fragen 
elektronisch über das HV-Portal der Gesellschaft, das unter www.alba-se.com/hauptver-
sammlung/ zugänglich ist, an die Gesellschaft übermitteln. Das HV-Portal ist voraus-
sichtlich ab dem 8. Juni 2022 freigeschaltet. Aus technischen Gründen kann der Umfang 
der einzelnen Frage unter Umständen auf eine bestimmte Zeichenzahl begrenzt sein, 
die Zahl der möglichen Fragen wird dadurch jedoch nicht beschränkt. 

Gesetzliche Grundlagen: 

i. Die den Fragerechten der Aktionäre zugrunde liegenden Bestimmungen des COVID-
19-Gesetzes sind in § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz geregelt und lauten auszugsweise 
wie folgt: 

§ 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz (Auszug): 

“(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Prä-
senz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung 
abgehalten wird, sofern  

[…]  

3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation ein-
geräumt wird, 



 

 

[…].  

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen 
beantwortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor 
der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. […]“ 

ii. Die den Auskunftsrechten der Aktionäre zugrunde liegenden Regelungen des Aktien-
gesetzes, die auch bestimmen, unter welchen Voraussetzungen von der Erteilung von 
Auskünften abgesehen werden kann, lauten wie folgt: 

§ 131 AktG  

Auskunftsrecht des Aktionärs 

(1) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Aus-
kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemä-
ßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Aus-
kunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehun-
gen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Macht eine Gesell-
schaft von den Erleichterungen nach § 266 Abs. 1 Satz 3, § 276 oder § 288 des 
Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm in der 
Hauptversammlung über den Jahresabschluss der Jahresabschluss in der Form 
vorgelegt wird, die er ohne diese Erleichterungen hätte. Die Auskunftspflicht des 
Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) 
in der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht 
vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 

(2) Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechen-
schaft zu entsprechen. Die Satzung oder die Geschäftsordnung gemäß § 129 kann 
den Versammlungsleiter ermächtigen, das Frage- und Rederecht des Aktionärs 
zeitlich angemessen zu beschränken, und Näheres dazu bestimmen. 

(3) Der Vorstand darf die Auskunft verweigern, 

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht 
unerheblichen Nachteil zuzufügen; 

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern 
bezieht; 

3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jahres-
bilanz angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es 
sei denn, dass die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt; 

4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser 
Methoden im Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne 
des § 264 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn die 
Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt; 



 

 

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen 
würde; 

6. soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut Angaben über 
angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie vorgenommene Ver-
rechnungen im Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss oder Konzernla-
gebericht nicht gemacht zu werden brauchen; 

7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sie-
ben Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist. 

Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden. 

(4) Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außer-
halb der Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem anderen Aktionär 
auf dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur 
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich 
ist. Der Vorstand darf die Auskunft nicht nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 verwei-
gern. Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn ein Tochterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 
des Handelsgesetzbuchs), ein Gemeinschaftsunternehmen (§ 310 Abs. 1 des 
Handelsgesetzbuchs) oder ein assoziiertes Unternehmen (§ 311 Abs. 1 des Han-
delsgesetzbuchs) die Auskunft einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des 
Handelsgesetzbuchs) zum Zwecke der Einbeziehung der Gesellschaft in den Kon-
zernabschluss des Mutterunternehmens erteilt und die Auskunft für diesen Zweck 
benötigt wird. 

(5) Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass 
seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die 
Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen werden. 

 

Ende der Erläuterungen 


